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Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg e. V.

G E S C H Ä F T S O R D N U N G

§ 1


H A U P T V E R S A M M L U N G


Die Hauptversammlung wird entsprechend des § 4 der gültigen Satzung des Schach​bezirks Bonn/Rhein-Sieg e. V. - nachstehend Bezirk genannt - vom Vorstand einberufen.

§ 2


D U R C H F Ü H R U N G

2.1
Die Hauptversammlung ist grundsätzlich nicht öffentlich.

2.2
Für jede Hauptversammlung ist eine Anwesenheitsliste in Umlauf zu setzen.

2.3
Teilnahmeberechtigt sind Ehrenmitglieder und ordentliche Mitglieder (bzw. ihre Vertreter).

2.4
Die Hauptversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom Stell​vertreter oder von einem vom Vorsitzenden zu bestimmenden Mitglied des Vorstan​des, geleitet.

2.5
Vor Eintritt in die Tagesordnung ist die Hauptversammlung vom Versammlungslei​ter zu befragen, ob die Einladung fristgerecht erfolgt ist und ob Einwände gegen die Tagesordnung bestehen.

2.6
Den Ablauf der Hauptversammlung bestimmt die jeweilige Tagesordnung; die Rei​henfolge der Tagesordnungspunkte kann durch Beschluß (einfache Mehrheit) jeder​zeit geändert werden.

2.7
Teilnehmer, die sich ungebührlich verhalten, kann der Versammlungsleiter zur Ord​nung rufen. Bei weiterem ungebührlichen Verhalten kann er sie von der weiteren Teilnahme ausschließen. Zu diesem Zweck kann er die Hauptversammlung unter​brechen.

§ 3


A N T R Ä G E

3.1
Anträge, die bei der Hauptversammlung erst eingebracht werden, können nur behan​delt werden, wenn sie mit 2/3 Mehrheit als Dringlichkeitsantrag angenommen wor​den sind.

3.2
Satzungsänderungsanträge können nicht als Dringlichkeitsantrag eingebracht wer​den. (Siehe $ 4.2 der Bezirkssatzung).

3.3
Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit gestellt und vordringlich behandelt werden. Dies gilt auch für Anträge auf Schluß der Debatte.

§ 4


W O R T M E L D U N G E N   U N D    R E D E Z E I T E N

4.1
Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt der Versammlungsleiter das Wort.

4.2
Wortmeldungen werden vom Versammlungsleiter entgegengenommen; er ruft die Redner in der Reihenfolge der Wortmeldungen auf.

4.3
Liegt ein Beschluß auf Schluß der Debatte vor, können Wortmeldungen zur Sache nicht mehr berücksichtigt werden.

4.4
Zu einem erledigten Antrag darf das Wort nicht mehr erteilt werden.

4.5
Redner, die nicht zur Sache sprechen, kann der Versammlungsleiter ermahnen. Bei einem weiteren Verstoß kann er ihnen das Wort entziehen. Das gleiche gilt, wenn Redner, die sich zur Geschäftsordnung gemeldet haben, nicht zur Sache sprechen.

§ 5


A B S T I M M U N G E N

5.1
Die vorliegenden Anträge sind vom Versammlungsleiter grundsätzlich in der Rei​henfolge zur Abstimmung zu stellen, in der sie eingebracht worden sind. Aus Zweckmäßigkeitsgründen kann der Versammlungsleiter jedoch eine andere Reihen​folge bestimmen.

5.2
Bei allen Abstimmungen ist § 4.5 der Bezirkssatzung zu beachten.

5.3
Ist ein Antrag zur Abstimmung gestellt, sind lediglich noch Vorschläge zur Verbes​serung des Wortlautes dieses Antrages und Bemerkungen zur Geschäftsordnung zu​lässig.

5.4
Während einer Abstimmung kann das Wort, auch zur Geschäftsordnung, nicht mehr erteilt werden.

§ 6


P R O T O K O L L F Ü H R U N G

6.1
Über den Ablauf jeder Hauptversammlung ist ein Protokoll zu fertigen. In diesem Protokoll ist alles wesentliche in Kurzform darzustellen; alle Beschlüsse sind im Wortlaut festzuhalten. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden bzw. vom Versammlungs​leiter und vom Protokollführer (siehe § 6 der Bezirkssatzung) zu unterzeichnen.

6.2
Einwände gegen das Protokoll sind schriftlich beim Bezirksvorsitzenden innerhalb eines Monats nach Zustellung bzw. Veröffentlichung zu erheben. Ist ein Einwand berechtigt, ist eine Protokollberichtigung vorzunehmen. Wird die Berechtigung des Einwandes vom Versammlungsleiter im Benehmen mit dem Protokollführer in Frage gestellt, ist der Einwand bei der nächsten Hauptversammlung zu behandeln.

6.3
Werden Einwände gegen das Protokoll nicht erhoben, gilt es einen Monat  nach Ab​sendung bzw. Veröffentlichung als genehmigt.

§ 7


G Ü L T I G K E I T


Diese Geschäftsordnung ist für alle Hauptversammlungen des Bezirkes bindend.

§ 8


I N K R A F T T R E T E N


Die Geschäftsordnung wird in dieser Fassung beschlossen und tritt am 9.3.1999 in Kraft und setzt die bisherige Geschäftsordnung außer Kraft.
Loseblatt-Sammlung
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